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Präambel
Aufgrund des § 10 i. V. mit § 13a BauGB sowie nach § 86 LBO wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Scharbeutz vom ........................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 18 -Sch- der Gemeinde Scharbeutz; Ortskern II Gleschendorf - Bahnhofstraße südlich der Schwartau, Am Kirchberg mit Kirche, nördlich der Fierthstraße und Aublick;
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
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Teil A: Planzeichnung
M 1: 1.000
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Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Abwasser

Planzeichenerklärung
Es gilt die Baunutzungsverordnung 2017

I. Festsetzungen (Rechtsgrundlagen)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

II. Darstellungen ohne Normcharakter

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 21a BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,40

II

Grundflächenzahl (GRZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß
(0,80) Geschossflächenzahl (GFZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

öffentlicher Fuß- und Radweg

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen oder Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b und § 1a BauGB)

Erhaltung eines Baumes (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

über Bezugspunktüber BP

Firsthöhe (= höchster Punkt der Dachhaut) der baulichen Anlagen in Meter (m) als
Höchstmaß

OK < 10,0 m

Höhenlinien

mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsnehmen, der
Rettungsfahrzeuge, der Feuerwehr und der Anlieger zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

WA

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, BGBl. I S. 3634, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, BGBl. I S. 3786, die zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Landesbauordnung von Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung des
Gesetzes vom 05.07.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 2024, 504)

Gesetz zum Schutz der Natur des Landes Schleswig-Holstein (LNatSchG) vom 24. Februar
2010, GVOBl. 2010, 301, ber. 486, letzte berücksichtigte Änderung: § 19 geändert (Art. 3 Ges. v.
30.09.2024, GVOBl. S. 734)

Gemeindeordnung (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, GVOBl. 2003, 57, letzte
berücksichtigte Änderung: § 27 und 46 geändert, § 34 neu gefasst (Art. 1 Ges. v. 25.07.2025,
GVOBl. 2025 Nr. 121)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert
worden ist

Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz SH) vom 30. Dezember 2014, GVOBl.
2015, 2, letzte berücksichtigte Änderung: § 10 geändert (Art. 5 Ges. v. 01.09.2020, GVOBl. S. 508)

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. November 2003, GVOBl. 2003, 631, letzte berücksichtigte Änderung: § 12
geändert (Art. 1 Ges. v. 18.10.2024, GVOBl. S. 749)

o offene Bauweise

E/D

vorhandene Flur- und Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

vorhandene bauliche Hauptanlage

vorhandene bauliche Nebenanlage

34

108

18,0

Hinweise: Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften u. ä.) können im Bauamt der Gemeinde Scharbeutz, Am Bürgerhaus 2, 23683
Scharbeutz, eingesehen werden.

Es gilt die Baumschutzsatzung, gültig ab dem 1. Juli 2024.

a abweichende Bauweise

Dorfgebiete (§ 5 BauNVO)MD

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und
Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Parkanlage

Bolzplatz

Friedhof

Spielplatz

Nutzungsbeschränkung für sonstige Teile
baulicher Anlagen (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO)NB

Satzung der Gemeinde Scharbeutz über den
Bebauungsplan Nr. 18 – Sch -
Gebiet: Gleschendorf, Bahnhofstraße südlich der Schwartau, Am
Kirchberg mit Kirche, nördlich der Fierthstraße und Aublick  - Ortskern II-

Stand:         27. Januar 2026
Verfahren:   nach § 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Übersichtsplan
M 1: 5.000
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OW

0                                125                            250 [m]

Gleschendorf

Teil B: Text

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)

(1) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind in der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Nutzung
(Wohngebäude) die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden als Nebenwohnungen, im Sinne
§ 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB unzulässig.

(2) Abweichend von Punkt 1.1 (1) ist gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO die nach § 1 Abs. 9 BauNVO
i. V. m. § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Nutzung "Räume in Wohngebäuden als
Nebenwohnungen im Sinne § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB" in den WA-Gebieten zulässig, wenn
diese Nutzung bereits vorhanden ist und gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden
Hauptnutzung von einer baulich untergeordneten Bedeutung ist. Erneuerungen dieser Anlagen
bleiben somit allgemein zulässig.

(3) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO genannte Ausnahme (Betriebe
des Beherbergungsgewerbes) als Räume, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen
gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur
Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen) im
Sinne § 13a Satz 2 BauNVO in den WA-Gebieten allgemein zulässig, wenn diese gegenüber
der im Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung untergeordnet ist und maximal
1 Ferienwohnung umfasst.

(4) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO genannte Ausnahme (sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe) als Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden
Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden
und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind
(Ferienwohnungen) im Sinne § 13a Satz 1 BauNVO, unzulässig.

1.2 Dorfgebiet (MD) (§ 5 BauNVO)

(1) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind in der in § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Nutzung
(Wohngebäude) die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden als Nebenwohnungen im Sinne
§ 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB unzulässig.

(2) Abweichend von Punkt 1.1 (1) ist gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO die nach § 1 Abs. 9 BauNVO
i. V. m. § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Nutzung "Räume in Wohngebäuden als
Nebenwohnungen im Sinne § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB" in den MD-Gebieten zulässig, wenn
diese Nutzung bereits vorhanden ist und gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden
Hauptnutzung von einer baulich untergeordneten Bedeutung ist. Erneuerungen dieser Anlagen
bleiben somit allgemein zulässig.

(3) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO genannte Nutzung (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes) als Räume, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen
Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung
einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen) im Sinne § 13a Satz
2 BauNVO in den MD-Gebieten allgemein zulässig, wenn diese gegenüber der im Gebäude
vorherrschenden Hauptnutzung untergeordnet ist und maximal 1 Ferienwohnung umfasst.

(4) Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO ist die in § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO genannte Nutzung (sonstige
Gewerbebetriebe) als Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen
gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur
Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen) im
Sinne § 13a Satz 1 BauNVO nicht zulässig, damit die allgemeine Zweckbestimmung des
Baugebiets gewahrt bleibt.

(5) Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ist die in § 5 Abs. 3 BauNVO genannte Nutzung als
Ausnahme (Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2) nicht zulässig, damit
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.

1.3 Nebenanlagen (§§ 12 Abs. 6, 14 BauNVO i. V. m. § 86 LBO)

In den WA- und MD-Gebieten sind parallel der Bahnhofstraße, der Dorfstraße und der
Fierthstraße Garagen, Carports, hochbauliche Nebenanlagen und hochbauliche Einrichtungen
bis zu einem Abstand von 3 m, gemessen ab der angrenzenden Straßenverkehrsfläche,
unzulässig.

Ausgenommen sind Anlagen die der Gewinnung und Verarbeitung von regenerativen Energien
zu Gunsten der Versorgung des Plangebietes dienen (z. B. Wärmepumpen).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist ausnahmsweise ein zusätzliches Vollgeschoss zulässig, wenn
der natürliche Höhenunterschied innerhalb des Baugrundstückes mehr als 2 m beträgt. In dem
Fall ist die Anhebung der festgesetzten Geschossflächenzahlen um 0,3 zulässig.

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB)

(1) In den WA- und MD-Gebieten beziehen sich die in dem "Teil A: Planzeichnung" festgesetzten
Oberkanten der Gebäude auf deren höchsten Punkt der straßenseitigen Gebäudeseite - und
auf die ab da bemessene Oberkante der Mittelachse der zugehörigen Erschließungsstraße.

Bezugspunkt der Erschließungsstraße ist:

a) bei ebenem Gelände und bei abfallendem Gelände die nächstliegende Oberkante der
Erschließungsanlage und

b) bei ansteigendem Gelände der nächstliegend festgesetzte Bezugspunkt, vermehrt um das
Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen der Erschließungsanlage und der der
Erschließungsanlage abgewandten Gebäudeseite.

(2) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Oberkante für technisch
erforderliche bzw. untergeordnete Bauteile (z. B. Schornsteine, technische Aufbauten etc.) um
bis zu 1,50 m zulässig

(3) Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind grundsätzlich zulässig.

2.3 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)

Die insgesamt zulässige Grundfläche in den MD-Gebieten und den Gemeinbedarfsflächen darf
durch die Grundflächen der in Satz 1 des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu
einer Gesamtgrundflächenzahl von 0,80 überschritten werden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 - 23
BauNVO)

3.1 Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand in einer Länge von
über 50 m zulässig.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO ist als Ausnahme in den MD-Gebieten die Überschreitung der
überbaubaren Grundstücksflächen durch Erker, Terrassen und Balkone bis maximal 3 m Tiefe
und einer Länge von 10 m zulässig.

4. Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den WA- 2- und MD-5-Gebieten sind

· in Wohngebäuden als Einzelhäuser maximal zwei Wohnungen zulässig und

· in Wohngebäuden als Doppelhaushälfte maximal eine Wohnung.

5. Flächen für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf sind Anlagen und Einrichtungen für kulturelle Zwecke
zulässig, wenn sie in der Gesamtheit der zulässigen Hauptnutzungen untergeordnet sind und
dem öffentlichen Zweck dienen.

6. Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Innerhalb der im „Teil A: Planzeichnung“ gekennzeichneten Bereiche „NB“ sind „sonstige
Wohngebäude“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nur zulässig, wenn:

§ ein qualifiziertes Sondergutachten nach der TA-Luft 2021 die Verträglichkeit 
gegenüber den qualifizierten landwirtschaftlichen Betrieben in Form einer „Beurteilung
des Einzelfalls“ nachweist oder

§ die relevanten emittierenden Tierhaltungen nachweislich aufgegeben worden sind.

7. Baugestalterische Festsetzungen für die WA- und MD-Gebiete
(§ 9 Abs.  4 BauGB i. V. m. § 86 LBO)

(1) Garagen und Nebenanlagen: Für Garagen und Nebenanlagen, die von der öffentlichen
Straßenverkehrsfläche sichtbar sind, müssen die gleichen Materialien verwendet werden, wie
für die Hauptkörper. Ausgenommen sind die für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe.

(2) Dachmaterialien: Dächer der Hauptgebäude sind nur aus nicht reflektierenden bzw. glänzenden
Materialien zulässig. Abweichungen sind zulässig, wenn sie die Nutzung der Sonnenenergie
durch Solarzellen oder ähnlichen technischen Anlagen ermöglichen.

Dächer von Carports und Garagen sind als Gründächer herzustellen. Ausgenommen sind die
für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe.

(3) Einfriedigung: Im Falle der Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind diese bis zu einer
Gesamthöhe von 1,20 m zulässig und zwar:

-     als Laubgehölze in Form einer Hecke und somit als lebende Einfriedung - bei Bedarf
mit  Zaun, der zum Baukörper ausgerichtet ist -, oder

-     als bepflanzte Steinwälle. 

(4) Gärten und Vorgärten: Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind
wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und grüngärtnerisch anzulegen.
Schottergärten sind unzulässig. Auf § 8 LBO wird verwiesen.

(5) Stellplätze: Befestigte Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Zufahrten zu Carports und Garagen
sind nur in wasser- und luftdurchlässiger Ausführung (wie z. B. Pflaster mit mind. 30%
Fugenanteil, Sickerpflaster, Rasenpflaster, Schotterrasen oder vergleichbare Befestigungen)
zulässig. Ausgenommen sind die für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe.

(7) Anzahl der Stellplätze: In den WA- und MD-Gebieten sind je Wohnung mindestens zwei
Stellplätze nachzuweisen.

Verfahrensvermerk

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses vom 05.02.2019. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in den
„Lübecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Süd“ am 09.02.2021.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 28.04.2025 bis
zum 09.05.2025 durchgeführt worden.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am 28.04.2025 unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Bauausschuss hat am 27.01.2026 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung
beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), und die Begründung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.03.2026 bis
einschließlich dem 10.04.2026 auf der Internetseite der Gemeinde Scharbeutz unter
www.gemeinde-scharbeutz.de und im zentralen Internetportal des Landes Schleswig-Holstein
veröffentlicht.  Zusätzlich und parallel zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB erfolgte die öffentliche Auslegung der identischen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB während der Dienststunden. Die Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch
Auslegung, wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
allen Interessierten schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift abgegeben werden können,
am xx.xx.xxxx durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Süd“
ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Veröffentlichung der
Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich
auf der Internetseite der Gemeinde Scharbeutz unter www.gemeinde-scharbeutz.de ins
Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 02.03.2026 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung, wurden nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert.
Daher erfolgte eine eingeschränkte Veröffentlichung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB in der
Zeit vom xx.xx.xxxx bis einschließlich dem xx.xx.xxxx auf der Internetseite der Gemeinde
Scharbeutz unter www.gemeinde-scharbeutz.de und im zentralen Internetportal des Landes
Schleswig-Holstein. Die erneute Veröffentlichung im Internet, und zusätzlich durch Auslegung,
wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen
Interessierten schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am
xx.xx.xxxx durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Süd“
ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Veröffentlichung der
Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich
auf der Internetseite der Gemeinde Scharbeutz unter www.gemeinde-scharbeutz.de ins
Internet eingestellt.

Scharbeutz, Siegel               (Bettina Schäfer)
 - Bürgermeisterin -

8. Mit Datum vom xx.xx.xxxx wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster
nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in der
Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Bad Schwartau, Siegel                                      (Helten)
 Holst und Helten

   - Öffentl. best. Verm.-Ing.-

9. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begründung durch
Beschluss gebilligt.

Scharbeutz, Siegel                                     (Bettina Schäfer)
- Bürgermeisterin -

11. Ausfertigung: Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Scharbeutz,  Siegel                                   (Bettina Schäfer)
                                                                                         - Bürgermeisterin -

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse
der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und Umweltbericht auf Dauer
während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .......................... durch Abdruck in den „Lübecker
Nachrichten-Ostholsteiner Nachrichten Süd“ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.
Die Satzung ist mithin am ............................... in Kraft getreten.

    Scharbeutz,  Siegel                                   (Bettina Schäfer)
                                                                                         - Bürgermeisterin -

Baulinie

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

IIl. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

50 m Uferschutzlinie (§ 35 LNatSchG)

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen (§ 1 DSchG SH)D

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz
unterliegen (§ 1 DSchG SH)
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